
 
 
 
 
 
 
 

Angaben zum Gemeindekindergarten 
 

 

Laut Kinderbetreuungsgesetz der Stmk. Landesregierung werden im Kindergarten Kinder 
ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Pflichtschulalter betreut. 

 

Betriebsform - Jahreskindergarten: 

Gemäß §9 Abs. 3 des Steiermärkischen Kinderbetreuungsgesetzes sind Jahresbetriebe 
während des ganzen Jahres mit Ausnahme der im § 11 Abs. 2 festgesetzten Ferien sowie der 
Samstage, Sonntage und der gesetzlichen Feiertage offen zu halten. 

Die Ferien sind an die gesetzlichen Schulferien 

angeglichen: Weihnachtsferien 
Semesterferien (Bei Bedarf bis 15.00 Uhr geöffnet) 
Osterferien  
Die Dienstage nach Ostern und Pfingsten sind geöffnet.  
Im Gegenzug ist der Kindergarten an zwei Tagen während der Herbstferien geschlossen. 

Sommerferien (6 Wochen bei Bedarf bis 15.00 Uhr geöffnet - kostenpflichtig) 

 

Öffnungszeiten: 

 
      Halbtag:      6.45 Uhr - 12.45 Uhr  

 

      Ganztag:     7.00 Uhr – 15.00 Uhr 
                              7.00 Uhr – 16.00 Uhr  

                          7.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Ich nehme die oben angeführte Information 
zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden. 

Ort, Datum, Unterschrift 

Kindergarten Werndorf 
Erzherzog-Johann-Straße 7 und 

Kindergartenweg 1-3 
8402 Werndorf 
Telefon: 0664 / 889 659 31 

E-Mail: kindergarten@werndorf.gv.at 
 
 



 

 

Informationen zur Aufnahme in den Kindergarten 
 

 

Nach welchen Kriterien erfolgt die Aufnahme in den Kindergarten? 

Das Kind und die Eltern/Erziehungsberechtigen haben ihren Hauptwohnsitz in der Gemeinde 

Werndorf. 

Kinder im letzten und im vorletzten Kindergartenjahr. 

Aufgrund des Kinderbildungs- und betreuungsgesetztes § 28 muss Kindern mit einer 

nachweislichen Masernimpfung Vorrang gegeben werden.  

Kinder, deren Eltern/Erziehungsberechtigte beide berufstätig sind. 

Kinder von Alleinerziehenden. 

Kinder, deren Geschwister bereits denselben Kindergarten besuchen. 

Kindern, die im Laufe des Kindergartenjahres 2024/2025 das 3. Lebensjahr erreichen, können wir 

keine fixe Zusage für das laufende Kindergartenjahr erteilen. 

Einen Monat vor dem gewünschten Eintrittstermin können wir Bescheid geben, ob die 

Aufnahme aufgrund der Kinderanzahl in den Gruppen noch möglich ist. 

Alle weiteren Informationen bezüglich Aufnahme, Schnupperstunde, Elternabend, 
folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

 
 

Ganztag: 

Bevorzugt sind Kinder: 

• die von Montag bis Freitag den Ganztagesplatz brauchen 

• deren Eltern beide ganztags berufstätig sind 

• von berufstätigen Alleinerziehenden 

Zusätzlich benötigen wir bei einer Anmeldung für einen Ganztagesplatz unbedingt eine 

Bestätigung des Dienstgebers bezüglich der Arbeitszeit beider Elternteile. Bitte legen Sie diese 

der Voranmeldung bei. 

Der Ganztagesplatz kann nicht reserviert werden und falls dieser aufgrund von Karenz und 

Langzeitarbeitslosigkeit nicht mehr benötigt wird, verfällt der Anspruch darauf. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Voranmeldung für den Kindergarten 

 

 

Angaben zum Kind 
  

Familienname:  Vorname:  

Geburtsdatum:  Religion:  

Adresse: 

 

Staatsbürgerschaft:  Herkunftsland:  

Erstsprache:                                           
Geschwister und 

Geburtsjahr 
 

Von wem wurde ihr 
Kind bis jetzt 
betreut: 

 Krippe 

  Tagesmutter 

 Kindergarten  

 Eltern 

 Großeltern 

 Sonstige 

Benötigte 

Betreuungszeit: 

 Halbtag:   6.45 Uhr – 12.45 Uhr 

 Ganztag:  7.00 Uhr – 15.00 Uhr 

 Ganztag:  7.00 Uhr – 16.00 Uhr  

 Ganztag:  7.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Genaue Anwesenheit bei Ganztag: 

 7 – 8 Stunden 

 8 – 10 Stunden 

 

    Von                     Uhr   bis                     Uhr  

Änderung der Betreuungszeit 
bis zum Schuleintritt: 

(von Halbtag auf Ganztag) 

 Ja 

 Nein 
Betreuungsbedarf ab:  

Masernimpfung: 
 Ja 

 Nein 

Sonstige wichtige 
Angaben zum 
Kind:  

(z.B. Allergien, Krankheiten, zusätzlicher 
Förderbedarf, Brille, Windeln, kein 
Schweinefleisch, …) 

Bei Besuch des Ganztageskindergarten ist darauf zu achten, dass die Aufenthaltsdauer Ihres Kindes das 
gesetzliche Höchstmaß von 10 Stunden in der Einrichtung nicht überschreiten darf. 

 
Dieses Anmeldeformular bleibt in der Kinderbetreuungseinrichtung. Es dient zur Vorlage bei 
Aufsichtsbesuchen durch die pädagogische Fachaufsicht gemäß §48 Abs. 1  
 
 

Kindergarten Werndorf 

Erzherzog-Johann-Straße 7 und 
Kindergartenweg 1-3 

8402 Werndorf 
Telefon: 0664 / 889 659 31 
E-Mail: kindergarten@werndorf.gv.at 
 
 



 

 

Daten der Eltern/Erziehungsberechtigten: 

 

 Angaben zur 

Mutter/Erziehungsberechtigen 

Angaben zum 

Vater/Erziehungsberechtigten 

   

Familienname:   

Vorname:   

Geburtsdatum:   

Adresse: 

  

Telefonnummer:    

E-Mail-Adresse:   

Beruf:   

Firma:    

Beschäftigungsausmaß: 

 Vollzeit 

 Teilzeit 

 Karenz bis _____________ 

 In keinem Dienstverhältnis 

 In Ausbildung 

 Sonstiges ______________ 

 Vollzeit 

 Teilzeit 

 Karenz bis _____________ 

 In keinem Dienstverhältnis 

 In Ausbildung 

 Sonstiges ______________ 

Arbeitszeit:   

Erziehungsberechtigt:  Ja  Nein  Ja  Nein 

Alleinerzieher:  Ja  Nein  Ja  Nein 

 
Bei diesem Formular handelt es sich um eine Voranmeldung. Die Kopie der Geburtsurkunde des Kindes ist 

beizulegen.  

Die Fixaufnahmen erfolgen April/Mai 2024. 
 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

Ort und Datum Unterschrift 


